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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 61/2019 

BüA Nr. 4/2019 

 
 
An die Mitglieder  

des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 23.08.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim 
lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 10.09.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 38/2019 vom 
04.06.2019 

 

5 Anregung nach § 24 GO NRW vom 13.06.2019 betr. Resolution zur 
Ausrufung des Klimanotstands 

430/2019-12 

6 Anregung nach § 24 GO NRW vom 11.07.2019 betr. Resolution zur 
Ausrufung des Klimanotstands unterstützen 

453/2019-12 

7 Anregung nach § 24 GO NRW vom 12.07.2019 betr. Resolution zur 
Ausrufung des Klimanotstands unterstützen 

454/2019-12 

8 Anregung nach § 24 GO NRW vom 28.06.2019 betr. Umbenennung 
von Bornheim zu "Bornheim am Rhein" 

456/2019-1 

9 Anregung nach § 24 GO NRW vom 16.07.2019 betr. Verbesserung der 
Verkehrssicherheit des Radweges an der L118 

474/2019-9 

10 Anregung nach § 24 GO NRW vom 19.07.2019 betr. Verkehrssituation 
Brunnenstraße, Roisdorf 

458/2019-9 

11 Anregung nach § 24 GO NRW vom 05.08.2019 betr. Errichtung eines 
Erdwalls am Sportplatz Hersel 

475/2019-6 

12 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

489/2019-1 

13 Anfragen mündlich  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Christian Koch beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachangestellter) 
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Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim am Dienstag, 
04.06.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 38/2019 

  Nicht-öffentliche Sitzung  BüA Nr. 3/2019 

 
Anwesende 

Vorsitzender 
Velten, Konrad CDU-Fraktion  

Mitglieder 
Aharchi, Loubna SPD-Fraktion  
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Heßling, Günter CDU-Fraktion  
Lamprichs, Holger CDU-Fraktion  
Schnitker, Kai Fraktion-DIE LINKE  
Weiler, Marcel Bündnis 90/Grüne-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Tourné, Peter Dr. SPD-Fraktion  
Willems, Olaf FDP-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Cugaly, Ralf  
Pieck, Johannes  
Reuber, Ingrid Dr.  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Gesell, Andrea Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Gilles, Hans Günter UWG/Forum-Fraktion  
Großmann, Stefan CDU-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Koch, Christian FDP-Fraktion  
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Anregung nach § 24 GO vom 03.04.2019 betr. Straßenschild-
Ergänzungen in Hemmerich 

228/2019-9 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 

5 Beschwerde nach § 24 GO vom 10.04.2019 betr. Erhöhung Grund-
steuer B 

297/2019-2 

6 Beschwerde nach § 24 GO vom 10.04.2019 betr. Erhöhung Grund-
steuer B 

311/2019-2 

7 Anregung nach § 24 GO vom 03.05.2019 betr. Umgang mit Be-
schwerden und Bürgeranträgen 

317/2019-1 

8 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

318/2019-1 

9 Anfragen mündlich  

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Konrad Velten eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der 
Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschlussfähig ist. 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschließt, die Tagesordnungspunkte 5 und 6 
zusammen zu behandeln. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 9. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

Der neu gewählte sachkundige Bürger Herr Olaf Willems wurde durch den AV Herrn Konrad 
Velten eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrneh-
mung seiner Aufgaben verpflichtet, indem er durch Erheben von seinem Platz, während sich 
auch alle anderen Anwesenden von ihren Plätzen erheben, sein Einverständnis mit folgen-
der Formel bekundet: 
 
"Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine 
Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde." 
 

3 Einwohnerfragestunde  

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

 4 Anregung nach § 24 GO vom 03.04.2019 betr. Straßenschild-
Ergänzungen in Hemmerich 

228/2019-9 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis und beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob Lösungsmöglichkeiten im Sinne des 
Petenten bestehen, bei gleichzeitiger Beachtung der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben. 
 
- Einstimmig -  
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5 Beschwerde nach § 24 GO vom 10.04.2019 betr. Erhöhung 
Grundsteuer B 

297/2019-2 

Die Petenten erläutern ihre Beschwerde. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheit als erledigt.  
 
- Einstimmig -  
 

6 Beschwerde nach § 24 GO vom 10.04.2019 betr. Erhöhung 
Grundsteuer B 

311/2019-2 

Die Petenten erläutern ihre Beschwerde. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheit als erledigt.  
 
- Einstimmig -  
 

7 Anregung nach § 24 GO vom 03.05.2019 betr. Umgang mit Be-
schwerden und Bürgeranträgen 

317/2019-1 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheit zunächst als erledigt (es wird aber optimiert). 
 
- Einstimmig -  
 

8 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

318/2019-1 

Keine. 
 

9 Anfragen mündlich  

Keine. 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:10 Uhr 
 
 
 
 
gez. Konrad Velten  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 10.09.2019 

Rat 26.09.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 456/2019-1 

    Stand 22.08.2019 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO NRW vom 28.06.2019 betr. Umbenennung von 
Bornheim zu "Bornheim am Rhein" 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Bürgerausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: - siehe Beschlussentwurf 
Rat - 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat befürwortet eine Umbenennung in „Bornheim am Rhein“ und beauftragt die Verwal-
tung die überschläglichen Kosten und den Aufwand einer Umbenennung zu ermitteln. 
 
Alternativ: 
 
Der Rat beschließt, die Bezeichnung der Stadt Bornheim nicht zu ergänzen. 
 
Sachverhalt 
 
Der Antragsteller regt an, die Bezeichnung der Stadt Bornheim um „am Rhein“ zu ergänzen. 
In der Erläuterung wird darauf verwiesen, dass Bornheim seit 50 Jahren am Rhein liege und 
die Bezeichnung Bornheim/Rheinland sperrig wirke. 
 
Viele Städte und Gemeinden entlang des Rheins haben inzwischen ihre Namen um die Be-
zeichnung „am Rhein“ ergänzt und nutzen die Bezeichnung zur besseren Vermarktung ihrer 
Stadt. 
 
Die Stadt Bornheim ist durch ihre Lage am Rhein sehr attraktiv. Aber auch die Lage der zehn 
Orte am Vorgebirgshang ist für Bornheim prägend.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Eine Umbenennung wäre mit einem Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden. Die Stadt 
Emmerich (ca. 30.000 Einwohner) hat 2001 die Umbenennung in Emmerich am Rhein vor-
genommen und für die Änderung der Ortsschilder und vieler anderer Dinge einen Betrag von 
ca. 17.000 Euro aufgewendet.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung 
 

Ö  8Ö  8
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 10.09.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 25.09.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 475/2019-6 

    Stand 05.08.2019 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO NRW vom 05.08.2019 betr. Errichtung eines Erdwalls 
am Sportplatz Hersel 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, keinen Lärmschutzwall zu errichten.  
 
Sachverhalt 
 
In der Anregung wird beantragt, entlang des Sportplatzes in Hersel einen Lärmschutzwall zu 
errichten. 
 
Der Sportplatz liegt in dem rechtskräftigen Bebauungsplan HE 32, der am 29.01.2014 durch 
öffentliche Bekanntmachung rechtskräftig geworden ist.  
 
Dem Bebauungsplan liegt ein schallschutztechnisches Prognosegutachten zugrunde, das für 
die nächstliegende Wohnbebauung nördlich und östlich der Platzflächen keine Überschrei-
tung der einzuhaltenden Immissionsrichtwerte darlegt. 
 
Mit der Baugenehmigung vom 30.06.2014 wurde unter Einhaltung der Vorgaben aus dem 
Bebauungsplan eine Sportplatzfläche genehmigt. Der Baugenehmigung lag ebenfalls ein 
schallschutztechnisches Gutachten zugrunde. Aus dem Gutachten geht hervor, dass keine 
besonderen Lärmschutzmaßnahmen auf oder an der Sportanlage erforderlich sind.  
 
Die Errichtung eines Lärmschutzwalles würde grundsätzlich einer Baugenehmigung bedür-
fen und ggf. ein Planerfordernis auslösen. Außerdem wäre der Ankauf weiterer Flächen er-
forderlich, da entlang des Sportplatzes keine ausreichenden Flächen für die Errichtung einer 
wirksamen Wallanlage zur Verfügung  stehen.  

Ö  11Ö  11
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